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A.,n fra g e 

der Abg.DrO' S t ii b e T, Dr.G ass 8 11 0 h und Geno,Ssen 

an dem BundesministerfUr Finanzen, 

betreffend Regelung der Pensionen bei der DDSG. 

-~ .......... -.-...... -
Die österreichisc he Donall-Dampfschiffahrtsgese 11 schaft (DDSG) war seit 

ihrer vor mehr als einundeinyiertol Jahrhunderten erfolgten Gründung ein 

Instrument des staates, besorgte unter eigenen Opfern staatlieheAufgaben 

und war schon im altösterreichischen Pa~lament ein Gegenstand der Budget-

vorsorge. Der staatliche Charakter zeigte sich auch darin, de..ssdaa Perso­

nal der DDSG, u~zw. auch jenes des Landdienstes, Uniformrecht hatte und 

dass die gesamte Fersonal- und Pensionagebarung unter staatlicher Patro ... 

nanz stand. 

Als der Pensionsfonds der DDSG voo der Gesellschaft aufgelöst wurde, 

weil diese nebst den beträchtlichen Aktiven und Immobilien des fonds auch 

die Pensionsgarantie übGrnahm, wurde statutarisch und dllrch G~nel'alver .... 

sall1l1l1ungsbcschluss niedergelegt, dass die Gesellsohaft mit ihrem gesamten 

Vermögen für die Pendon hattet. 

Die Gase llschaft hat in Ergänzung des Pensionsstatllts mit Dienst­

blatt vom N.ov·em~r 192} die Densionsrechte \UldAnsprüche genau niederge­

legt und u.a. folgendes vorgesehena 

a) Vollausgf)dienten gebührt 70% des jeweiligen 'B.ru.ttoaktivbezuges 

ihrer Kategorie, beivol"zeitig Pensionierten ist dl;l.s Ausmass 

prQzentuell niedriger gestaffelt; 

b) die Gesellschaft übernimmt für die Pens$onsbezügedia volle 

Haftung. 

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsohe Reioh übernahm der 

Staat die vQlle Garantie. Anfang 1940 hob die nationalsozialistisohe Lei­

tung der J)DSG das erwähnte Dienstblatt in der falschen Annahme auf" dass 

eS wegen der Staatsgarantieund, weil keine Geldentwertung zu befürchten 

sei, entbehrlicn ge~orden wäre. 

Durch die NachkriegsentWicklung ist aber der Geldwert ständig in 
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einem Masseeesllllken, dass die seinerzeitigen Pensionen heute sozial un­

haltbar gewordene Al tpen.sionen sind • Die Penl;Jj,onisten der DDSG haben in 

zahlreichen Vorsprachen und Eingaben an dia Regierung und insbesondere an 

das BWldesminis~etium tür Finanzen und an das Bundesministerium für Ver­

kehr und verstaatlichte :eotri~be darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen 

die heutige Altpension eben noch hinreichend ist, Utn die -zwischenzeHig 

beträehtlich erhöhte Miete SOWi'3 den .~ufwand für Beheizung und Beleuchtung 

zU deoken,kaU!El aber mehr, um die notdürftigsteh Lebenskosten zu bestrei­

ten. Die im "Ve;tein d~.r_ österr.Pensionisten der r.Donau-J)ampfschiffahrts-
/ 

gesellschaft (I.D.D.S.G.)11 zusammeng0schloBsenen Pensionsempfänger haben 

ihre Wünsche in einem beim dortigen Ministerium erliegenden Forderungspro­

gra.mm zusammengefasst t .das in f olgenden4 P1..Ulkten gipfelt I 

a) dass - analog c:nderGn Wiedergutmachungsfällen ... die er\"i'ähnte ein-
. . 

seitige nationalsozialistische Massnahme durch Wiederinkraftsetzung des 

Dienstblattes vom N'ov<.;wbol' 1923 wiederaufgehoben und der status quo wie­

derhergestellt wird, 

b) dass der Bund für die im alten Ausmass wiederhergestellten Pansio .. 

nen der österreichisohen Pensionsbezieher die Ausfallshaftung übernähme, 

c) dass als erste 'Dicht mehr aufschiebbare Etappe (rückwirkend ab 
\ 

1.IV.1951) das l2%igo Nachzü'lhvorfahren zugestanden werde und 

d) dass die DnSG beauftragt werde, als Vorarbeit für die Generalre­

gelang die Umreihung der Pensionis·ten und Witwen nach solchen auf Grund 

des Dienstblattea vom November 1923 unverzüglich vo~elwe~ solle. 

Dem Vernehm~n nach haben die intervenierenden Vorstandsmitglieder 

des genannten Vereines bei ihren Vorsprachen im Ministerium für Finanzen 

Und im Ministerium-für Verkehr und verstaatlichte Betriebe Verständnis 

und grundsätzliphe Zustimmung gefunden. Insbesondere soll der Gcdanke dar 

Ausfallshaftung .des Bundes von den massgebenden Ministern als gerlfcht und 

tragbar erklärt worden sein. Umso befremdlicher ist, dass seit dem letzten 

Notsohrei der DDSG-Pensionisten schon wieder viele Monate yerstrichen, sind, 

ohne dass in der Sache das mindeste Ergebnis zu verzeichnen gewesen wäre. 

nie unterzeichneten Abgeordnet~n sind nicht der Ansicht, dass e'ssich 

bei dem vorgesch:1lderten Problem um eine Angelegenheit handelt, die sich' 

vielleicht durch Zeitablauf - allmählich.es Absterben der Pensionisten ... 
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von selbst, erledigt. Sie sind vielmehr der Ansicht, dass es ein Gebot der 

Mensohliehkeit und der'Gereclltigkeit ist. die genannten.Pensionsempfänger 

nicht woiter einer unverdient ian Not zu Überlassen. 'Diese Menschen 'haben 

unter der rot .. weiss-roten Flagge Österreich trou gedient, und es ist ni,cll.t 

einzusehen, warwn gerade sie für eine falsche Massnahme dcs Nationalsozia­

lismus bUsse,n und bedeutend schlechter gestollt sein sollen als ihre Kolle­

gen bei ~er Bahn und Post und ~ gesamten österreic~ischen Bundesd1enste. 

Was die finanziellen Auswirkungen der Aufwertung der Pens~onen und der 

_A~sfal1shaj'tung_ f'ÜX'den B~d anbelangt, "(erweisen die tUlterzeichneten A'bge­

'ordneten ~wie e~anfalls in einem dort erliogenden~e~randumder DDSG-Pen­

sio~istenbereits ,festgestellt - darauf, dass 

1. r naue Pensionsrechte bei der DDSG nicht mohr nacl,lwachsen, sodass es 

sieh um eine sich ständig verrin€ernde Belastung handelt, deren .Anerkennung 

einfach eine moralische Pflicht der Republik bedeutet, 

2 .• ) der erstrebten Neuregelung - wie im dortigen Ministerium aktenmäs­

sig i'estgeleg.,t ... der versicherunesmathematisch errechneten Belastung eine·· 
150- .)lge 

mehr als Deckung gegenübersteht, 

;.) die angestrebte Neuregelung den Pensionisten der DDSG noch immer 

weniger gib~ als den Pensionisten des Bundes' gebührt (nur 70% statt 78.3.%) 
und dass schliesslich 

4.) die Generalregelung--de~ DDSG-Pensionen nichts Neues 'b$edeutet, son­

dern nur die Wiederherste llung des alten Zustandes alter wohlerworbener 

Rechte. 
, 

Wir unterzeichnetal Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes-

minister für Finanzen d.ie 

A nr r ag e = 

1.) Ist der Herr BWldesmini ster bereit, den Komplex der DDSG-Pensio­

·nisten auf Basis der in· seinem Ministerium erliegenden Vorschläge und Memo­

randen einer Neu rege lung zu unterz;iehen und dia hief'Ür notwendigen legisla­

tivenund verordnungsmäss~gen Schritte in Angriff zu nehmen? 

2.) Wenn ja, welchen Termin sieht der JIarr Bundesminister vor, zu wel­

chem die Neuregelung .in Wirksamkeit treten kann? 

.... ~ ..... -..... -.... -
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